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Liebe Leserin, lieber Leser 
Wann endet das Arbeitsverhältnis? Welche Ansprüche sind noch offen? 
Eine Aufhebungsvereinbarung als einvernehmliche Lösung der offe­
nen Fragen ist in vielen Fällen empfehlenswert, um Rechlssicherhell 
zu schaffen und Konflikte zu vermeiden. In unserem ersten Top-Thema 
wird erklärt, wie die Beendigung des Arbeitsverhältnisses riChtig uf'ld 
nachhaltig geregelt werden kann. 

Bei internationalen Konstellationen wie der Beschäftigung VOll Mitarbei­
tenden aus dem europäischen Ausland bestehloft em Bedürtnis, den lohn in Euro auszunchten. 
Devisenkurse können aber erhetlliChen Schwankungen unIerworten sein. Die sich daraus erge­
benden arbeitsrechIlichen Hindernisse und deren Lösung werden im zweiten Top-Thema erläutert. 

Beste Grüsse 

Mare Ph. Prinz, Herausgeber, Head 01 Employment VISCHER 

Die Aufhebungsvereinbarung 
In der Praxis werden sowohl unbefristete als auch befristete Arbeitsverhältnisse 
häufig durch Aufhebungsvereinbarung einvernehmlich von den Parteien aufge­
löst. In den arbeitsrechtlichen Gesetzesbestimmungen findet sich im Gegensatz 
dazu aber beinahe nichts zu diesem Thema_ Entsprechend sind die Unsicher­
heiten in der Anwendung gross. 
• Von Stephan Fischer 

Grundsatz der Vertragsfreiheit 
Allgemein gilt die Vertrags/reihen Die Partei­
en smd frei, Vertrage zu schliessen und diese 
auch wieder aufzulbsen. Im Arbeitsrecht gilt 
dieser Grundsatz allerdings in der Regel ein­
geschränkt. So gellen beispielsweise gesetz· 
liche Kündigungsfristen. oder eine Kündigung 
islzeilweise gänzlich ausgeschlossen, 
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Schranken im Arbeitsrecht 
Aufhebungsvereinbarungen sind beliebt 
Seide Parteien können beim Abschluss ei­
ner Aufhebungsvereinbarung profitieren, Ein 
Arbeitnehmer kann beispielsweise schnel­
ler die Stelle wechseln, vorzeitig in PenSion 
gehen, eine unerwünschte oder gar fristlose 
Kündigung verhindern oder ein unkündbares 

IN DIESER AUSGABE, 

• Top-Thema 
Aufhebungsvereinbarung Seile 

• Pfa~lsfalle: 
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Krankentagge!dversicherung $elte 10 

• Arbeitshilfe 
Aufhebungsvereinbarung Seite 12 

befnstetes Arbeitsverhältnis vorzeitig beendi­
gen 

Eine Aufhebungsvereinbarung birgt aber auch 
mbgliche Nachteile fÜf den Arbeitnehmer. Oie 
gesetzlichen Schutzbestimmungen zur Kun­
dlgung fallen In der Regel weg Oie einver­
nehmliche Auflösung kann auch die MöglICh­
keit ausschllessen, eine Künchgung bzw die 
Auflösung des Ärbeltsverhaltnisses aufgrund 
von Mlssbrauchlichkelt anzufechten. 

Zulässigkeit einer 

Aufhebungsvereinbarung 
Der Abschluss emer Aufhebungsvereinbarung 
bedarf, soweit die Parteien nichts anderes 
vorgesehen haben, kemer besonderen Form 
Auch konkludentes Verhalten beider Parteien 
kann genügen. um vom Abschluss emer Auf-
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hebungsverelObarung auszugehen. Selbstver­
slimdhch empfiehlt sich aber. die Modalitäten 
der Aufhebung des Arbeitsverhältnisses durch 
schriftliche Vereinbarung festzuhalten, 

Gemass An. 14 NJs, 4 ßBG ~ ~ ell'M!fnelVnll· 
ehe 'Mlf!lbge AufIO:soog eII'IEIS letrMtrages onne 
Ve!lug dem kantonalen Berulsbildoogsamt und der 
Schule allluzetgOO 

Zu beachten ist, dass das Bundesgericht belln 
Absctltuss einer Aufhebungsvereinbarung auf 
Initiative des Arbeitgebers verlangt, dass dem 
Arbeitnehmer eine genugende Bedenkfnst 
eingeräumt wird. Wie lange diese Frist be­
trägt, wurde nicht generell festgehalten, Ist 
der Arbeitnehmer in der Lage. eigene Ansprü­
che In die Verhandlungen zur Aufhebungs· 
vereinbarung einzubringen oder kann er Sich 
rechtlich beraten tassen, ISt I.d.R. von einer 
genügenden Frist und Möglichkeit zur Überle­
gung und Prilfung auszugehen. 

In Bedrängms kann ein Arbeitgeber dabei ge 
raten. wenn er das Arbelt~erhältnis mit dem 
AsbeJlnehmer ohne eine Aufhebungsverein· 
barung frisflos küoolgen wurde. Die fristlose 
Kündigung verlangl eIße unminelbare Reak­
tion, Eine Bedenkfrist steht dem entgegen. 
Will der Arbeitgeber dieser Unsicherhell ent­
gehen, bleibt ihm nIChts anderes, als die frist· 
lose Kundlgung vorsorglICh auszusprechen, 

Inhalt einer Aulhebungsvereinbarung 
Zum wesentlichen Inhalt elßer Aufhebungs· 
verelßbarung gehOrt die Beendigung des Ar­
beltsverhältmsses Sie kann per sofon oder 
auf einen Zeitpunkt In der Zukunft erfolgen 
Doch selbst die Beendigung auf einen Zelt 
punkt in derVergangenheit ist unter besonde­
ren Umständen flicht unmöglich. Schhesslich 
sind Aufhebungsvereinbarungen Mufig dort 

anzutreffen. wo ell'"le Arbeitsstelle erst gar 
mcht angetreten werden soll Eine Kündigung 
des Arbeitsverhältnisses vor Siellenantrin ist 
möglich, kann aber nur auf einen Zeitpunkt 
nach dem vorgesehel'"len SteIlenanIrin erfol­
gen Um diese unbefriedigende Situation zu 
umgehen, schliessen die Paneien häufig eine 
AufhebungsvereinbaruflQ ab. 

In den meisten Vereinbarungen kann auf 
emleitende Worte verzichtet werden, Oie so­
genannte Präambel stellt aber In AufhebuflQs­
verembarungen rege/massig eine Wlchttge 
Informationsquelle dar. um den Grund für 
den Abschluss der Aufhebungsvereinbarung 
nachvollziehen zu können. 

Weitere typische Inhalte einer Aufhebungsver­
einbarung smd 
• ROckgabepflichten, 
• die Freistellung des Arbeitnehmers für die 

allenfalls restliche Dauer des Arbeitsver­
hältnisses von seiner Pflichlzur Erbflngung 
der Arbeitsleistung, 

• eine AbgangsentscMchgung und 
• Regelungen In Bezug auf variable Lohn­

bestandteite, Gratifikation, OpllOnen oder 
Aktien. 

Auch eine Gerichtsstandklausel kann ver· 
einban werden. Ferner können die Parteien 
SlJllschwelgen über die Verembarung verem­
baren, 

Keine Gesetzesumgehung 
Bei der Prüfung der Zulässigkeil einer Auf­
hebungsvereinbarung im Arbeitsrecht ist 
Art 341 Abs 1 QR ZU beachten. Gemass 
dieser Bestimmung kann der Arbeitnehmer 
während der Dauer des Arbeitsverhältmsses 
und eines Monats nach dessen Beendigung 
mehl wirksam auf Forderungen verzichten. 

SALDDKLAUSEl, ARBEITSZEUGNIS, KONKURRENZVERBOT 
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~useIo rn1en SictI haulig 11 AufhellongsvefEwt)arunoen, Es besteht der WtJnsdl der Parteten. lIasArbeIts· 
'o'efhal~ ein Iuf alle Mal allScljessend zu regeln. Eme SalOOlUausei ohne AusnatHne bedeu1et ,.. Bezug auf ein lß1 

Arbettsvertrag l\NOI' geregeltes Konkurrenzveroot in der Regel. dass der ,6obeltgeber darauf 'lefZ!Chtet Betrelfend 
deI1 Anspruch des Arbeitnehmers auf ein ArbeltslelJgnis Ist dagegen die saldOl<lau~ fm Einzeltall auszulegen Im 
Zweifel 1St daWlfl aUSluoellen, dass der ArbennelJnlef niCht auf seinen Ans()n.dI auI sm Ar~tszeugnis l'el7iChten 
wollte Im SiMe einer umfassenden ~ zum Arbeitsverhältnis empfiel\lt es sictl. den WOrllaut des ArbeI\S· 
zeugnisses bereits ,.. der AuI~eintrarung geITIeI!'IS3!ll lestluleoell. 

SlntlJg kaoo aIeIrt scoon (je NefIrlurl;j des BeendiglllgS- oder AussleltJ"igsdatOO1S ~ MleItszeugIIS soo Genefel 
!SI un ArtleitszeugrllS das Datl.l1l der recndlChen BeerOgt.lg des AIbertsYertl3IIrlSSeS arwgebeft. OIe Parteien 
kiPleo zuläSSl{l ein abWeicnerlClesAusstelllllgS' ~ BeeOOgoogsda!um Im Arbeitszeugnis YeJelnbaroo Das 
WahrheitsgebollS! aber SICherldl dann beactltJ.cn. wo ern VIlreinbaftes Auss~lungs· lIldfoder ~tum 
lauschend wirkt 
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welche sich aus unabdingbaren gesetzliChen 
Bestimmungen ergeben. 

Dies schliesst eIße Au fhebung~erelflbarung 

im Arbeitsrecht Jedoch nicht grundsätzlich 
aus. Vielmehr wird Ifl der Rechtsprechung 
deren Zulässigkeit dahingehend iJberpruft. 
otl die Aufhebungsverembarung primar einem 
einseitigen Verzicht oder aber einem ausge­
wogenen Vergleich entspricht. 

Eine Aufhebungsvereinbarung, in welcher auf 
einen Anspruch entgegen A(t 341 Abs. 1 DR 
verzichtet Wird. kann also bei gerechtlenlgter 
Interessenlage beider Panelen dennoch ge­
rechtfertigt und legitim sein 

Gemeinsame Interessen 
Es scheint auf der Hand zu liegen. dass em 
Arbeitnehmer flicht einfach so auf gesetzliche 
SchutzbeSlJmmungen, Wie zum Beispiel den 
Kündigungsschutz, ~on sich aus verzichtet 
Entsprechend wird für eine lulasslge Aufhe­
bungsvereinbarung im Arbeitsrecht verlangt. 
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dass dIese einer nachvollziehbaren Inleres­
senlage belder Parteien entspricht. Es muss 
erkennbar sem, weshalb der Äftleltnehmer 
geneigt war, die Aufhebungsvereinbarung mit 
dem Arbeitgeber abzuschliessen. 

Das Interesse des Arbeitnehmers an einer 
Aufhebungsvereinbarung kann Sich bereits 
daraus ergeben, dass dieser vooeitlg eine 
neue SteUe antreten will. Dabei wird der 
Wunsch zur Aufhebung des Arbeitsverhalt­
nisses mittels Aufhebungsvereinbarung durch 
den Arbeitnehmer an die Arbeitgeberin heran­
getragen, was ein gewichtiges Indiz für ein in­
teresse des Arbettnehmers am Abschluss der 
Aulhebungsvereinbarung darstellt. 

Aber auch wenn die Initiative zur Aulhebung 
des Arbeitsverhältnisses durch eine Aufhe­
bungsvereinbarung vom Arbeitgeber ausgeht, 
kann eifle entsprechende Vereinbarung güttig 
sein. Massgebend ist dabei regelmässig, dass 
mit der Aufhebungsvereinbarung zusätzliche 
Zugeständnisse seitens des Arbeitgebers ge-
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macht werden. Solche Zugestandmsse sind 
etwa der Verzicht auf die Arbel!sleisturIQ bei 
voller Lohnzahlung, zusatzhche finanzielle 
EntSChädigungen oder die Verlängerung der 
vertraglich vereinbarten Kündigungsfrist. 

Massgebend für die Gültigkeit einer Aufhe­
bungsvereinbarung slfld stets die Umstände 
des konkreten Einzelfalls. Dabei sind auch 
Aufhebungsvereinbarungen währerld Krank­
heil. Schwangerschaft oder Mutterschaft 
nicht ausgeschlossen. 

Folgen bei unzulässiger 
Aufhebungsvereinbarung 
Kommt das Gericht zum Schluss, dass mit 
der AufhebungsvereinbarurIQ in unzulässiger 
Weise auf unabdlflgbare Ansprüche verzich­
tet wurde, stellt Sich die frage nach dem 
Schicksal der gesamten Vereinbarung. Wird 
die Vereinbarung als unzulässig erachtet, fällt 
sie gesamthaft dahin. Die Parteien werden 
so gesteIlI, wie wenn die Vereinbarung nie 
geSChlossen worden wäre. Dies kann dazu 

führen, dass elO eigentlich beendetes ArbeitS· 
verhältms plölZlich wieder auflebt 

Den Parteien oder jedenfalls dem Arbeitgeber 
ist entsprechend zu raten. Vorkehrungen zu 
treffen. Wird die Aufhebungsverembarung ge­
richtlich angefOChten, so kann es sich recht­
fertigen. noch wahrend des laufenden Ver­
fahrens vorsorglich zu külldigen, sowetl nicht 
bereits gekürldigt wurde. Bei der Erstellung 
von Aufhebungsvereinbarungen empfiehlt SICh 
die Aufnahme eUler sa!vatoriSChen Klausel. 

Zu beachten ist aber auch, dass der Arbeit ­
nehmer sich bei einer nichtigen Aufhebungs­
vereinbarung dasjenige anrechnen zu lassen 
hat, was er infolge der Aufhebungsvereinba­
rung bereits erhalten hat. 

r;:, AUTOR 
~ RA Slephan Fischer 1St Fachanwall 

.. SAV ArbellsfechllJOO PaflJlef 
, Cief KanzleI Fischet" Rectllsanwalte 
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Fragen & Antworten 
zur Aufhebungsvereinbarung 
Die Aulhebungsvereinbarung in der Praxis: Wir geben Ihnen die Antworten zu 
den häufigsten Fragen. 
• Von Stephan Fischer 

Frage: Kann in emer Aufhebungsveremba­
runq auch vereinbart werden. dass dem Ar­
beitnehmer bis zu einem gewissen Zeitpunkt 
das Recht eingeraumt Wird, se/bsllU kündi­
gen, ansonsten der Arbeitgeber das Arbeils­
verhältnis kündigt? 
Antwort: Dies stellt an sich noch keine Aul­
hetJungsverembarung dar. da das Arbeltsver­
haltnis nicht otlne weiteres Zutun beende! 
wird. Die Vereinbarung wäre aber gultlg, wenn 
die Paneien ein in Jedem Fall geltendes End· 
datum !ur das Arbeitsverhältnis vereinbarten. 

Frage: Kann eine Aufhebungsvereinbarung 
auch zu günstig tur den AIbeitnehmer sein? 
Antwort: Eine solche Konstellation ware 
denkbar, wenn der Arbellnehmel auch gleich· 
zeitig Organ des Arbeitgebers ware Die ge· 
sellschaftsrechtliche TreuepflICht könnte einer 
zu gunstigen Aufhebungsvereinbarung entge­
genstehen. Auch darf keine Selbslkontrahle­
rung vorliegen. 

Frage: Kann eine Aufhebungsvereinbarung 
auch im Krankllelfsfall abgesehlossel1 wer­
den? 
Antwort: Ja, die Parteien kOnnen das AI­
beltsverhältnis auch Im Falle einer Sperrfrist 
einvernehmlich auflösen, 
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Frage: Kann in emer Aufhebungsverell1ba 
nmg auch die Pflicht zur Rucklahlung einer 
Leistung im Falle der Geltendmacflung V()lI 

Ansprüchen YOf Gericht veremban werden? 
Antwort: Ja, dies ist möglich, liegt generell 
mit der Aufhebungsvereinbarung ein ausge­
wogener Vergleich Mischen den Parteien 
VOf, kann die Verletzung der Vereinbartmg mit 
emer KOflvenliOnalSllafe sank!l()(1iert werden 

Frage: Ist eme Authebungsvereinbarung un­
gültig, l-lIefJI1 man bei Auffösung des Lehrver­
hältmSses vergiSst, die zustandigen 8ehorden 
zu informieren? 
Antwort: Nein, die Erfüllung der Anzeige­
pflICht Ist kem Gü!tigkeltsenOl'dernis für die 
Aufhebungsvereinbarung 

Frage: 5Jf1(j beim Abschluss einer Aufhe­
bungsverembarung Eil/stel/tage bei der Ar­
beitslosenversicherung zu befürchten? 
Antwort: Ja, dies iS1 möglICh. Geht aus der 
Vereinbarung hCfVOf. dass diese auf Wunsch 
des Ar!leltnenmers abgeschlossen wurde, 
wird auf die vertragliche Kündigungsfrist ver­
zichtet, oder würde sich die hyp:llhetische 
Kündigungsfrist Infolge einer Sperrfnst eigent­
lich verlängern. Wird die Arbeitslosenversiche­
rung den Verzlchtregelmässlg sanktionieren 

Frage: Darf dem Arbeitnehmer mit einer 
tflstlosen Kündigung gedroht werden, sollte 
er eme AufhebungsvereinlJarung nICht unter­
zeichnen? 
Antwort: Soweit auch tatsächlich ein ge 
nügender Grund fur die fristlose Kündigung 
des Arbeitsvertlältlllsses vorhegt. wäre dies 
zul1lSSig. Ansonsten durfte eine unzuläSSige 
Druckausübung vorliegen, und elOe in der 
Folge unterzeIChnete Aufhebungsvereinba· 
rung ware aufgrund von Drohung anfechtbar 
bM allenfalls nichtig, 

Frage: Darf dem Arbertnehmer eine Aufhe 
bungsveremlxlrung mit emem besseren Ar· 
beitszeugnis schmackhaft gemacht werden? 
Antwort: Der Arbeitgeber hat bei der Aus­
stellung des Arbellszeugmsses ohnehin dIe 
Wahrheltspfticht zu beachten und sollte kein 
täUSChendes Arbeilszeugms erstellen. An­
dererseits hat der Albeltnehmer keinen An· 
spruch auf einen kOnkreten Zeugniswortlaut 
nach selOen WUnschen. RegetmassIg spielt 
der Wortlaut des Arbeitszeugmsses dann 
doctt eine massgeblldle Rolle beim Abschluss 
einer Aulhebungsvereinbarung und Ist Tell dp.1 

Verhandlung, 

Frage: Nach Kündigung des Arbe/tsverhalt­
msses durch den ArtJeltgelJer nl/t einer KIlOOI­
gungsfrisr von einem Monal ans/elle der ver· 
traglichel1 Kündlgungsfnsf von nvel Monaten 
räumt der AltJeItllehmer nach emem Monat 
seinen Arbeitsplatz. gibt sflmtliChes Mareflal 
zurück, nimmt elll Arbeitszeugnis entgegen, 
erscheint niehl mehr zur Art)fJ!t und bielet 
seme Arbeit auch nicht meflr an, Wurde das 
ArtJeitsverhältms emvernehmlich aufgelost? 
Antwort: Die Bejahung einer konkludenten 
Aufhebungsvereinbarung wird durch die Ge­
richte nur mit Zurückhaltung vorgenommen, 
Dies, zumal die Konsequenzen der Aufhe 
bungsverembarung in dieser Kanstella!lOn für 
den Arbeitnehmer gravierend sind, Ist sict1 
der ArbCllnehmer aber der ve~urzten Kündl 
gungs/rist bewusst. kann von elOer gültigen 
Aufhebungsvereinbarung ausgegangen wer 
den. 
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